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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Auch 2017 trafen sich die Präsidentinnen und Präsidenten der Bundesratsparteien und
deren Fraktionen viermal im Rahmen der von-Wattenwyl-Gespräche mit den
Bundesrätinnen und Bundesräten, um strategische Gespräche zu führen. 
Die Einschätzung der aktuellen aussen- und sicherheitspolitischen Lage war
Hauptdiskussionspunkt Anfang Februar. Übereinstimmung bestand bei allen
Akteurinnen und Akteuren darin, dass die Schweiz ihre Interessen auch zu Zeiten von
Cyberkriminalität, Terrorismus und Falschinformationen wahren müsse. Über die
Bedeutung der anstehenden Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III herrschte
jedoch keine Einigkeit. 
Mitte Mai stand der Brexit im Fokus der Gespräche, wobei auch die Fortschritte beim
Rahmenabkommen mit der EU diskutiert wurden. Hierbei betonten die Parteien, dass
nicht nur die Aussen-, sondern auch die Innenpolitik beachtet werden müsse. 
Die Gesundheits- und erneut die Europapolitik waren die Traktanden für die Gespräche
Anfang September. Ein gut zugängliches und tragbares Gesundheitswesen stelle
innerhalb der Legislaturziele 2015-2019 ein Hauptziel des Bundesrates dar, wie dies in
der Strategie Gesundheit 2020 dargelegt werde. Betreffend Informationen zu den
Verhandlungen mit der EU über die institutionellen Fragen vertröstete der Bundesrat
die Parteien auf den Herbst; geplant sei aber ein Treffen von Doris Leuthard mit EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. 
Nicht wie im Vorjahr festgelegt an der dritten Sitzung, dafür bei den Gesprächen Mitte
November, die als Klausur organisiert wurden, nahm der Bundesrat in corpore teil.
Hauptgegenstand war freilich, wie im Vorjahr vereinbart, die Präsentation der
Jahresziele 2018. Darüber hinaus äusserte die Regierung ihre Sorge zur Gewaltenteilung
zwischen Exekutive und Legislative, die sie momentan durch das diskutierte
Verordnungsveto in Gefahr sehe. Bezüglich der EU erklärte Neo-Aussenminister Ignazio
Cassis, dass man im Rahmen eines weiteren Treffens mit Juncker im November die
nächsten Schritte in den verschiedenen Bereichen der Zusammenarbeit zwischen der
Schweiz und der EU definieren wolle. 1

ANDERES
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

Ende August lancierte die SVP die im Vorjahr von Nationalrat Blocher (svp, ZH)
angekündigte und von den SVP-Delegierten im April beschlossene Volksinitiative zur
Verteilung der von der Nationalbank nicht mehr benötigten Währungsreserven oder
derer Erträge. Sie verlangt, dass diese in vollem Umfang in den Ausgleichsfonds der
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) zu übertragen sind. Für die am 5. März
1997 vom Bundesrat angekündigte Solidaritätsstiftung würde dabei nichts mehr
übrigbleiben. Auch die SP konkretisierte ihre Vorstellungen, was mit diesen Geldern
anzufangen sei. Sie ging bei ihren Überlegungen davon aus, dass aus dem Verkauf der
nicht mehr benötigten Goldreserven wesentlich mehr als bisher angenommen, nämlich
rund CHF 24 Mia. zur Verfügung stehen werden. Davon möchte sie CHF 7 Mia. der
Solidaritätsstiftung zuweisen und die restlichen CHF 17 Mia. für die AHV zur
Finanzierung des flexiblen Rentenalters verwenden. Die FDP und die CVP stellten sich
weiterhin hinter die Idee einer Solidaritätsstiftung, legten sich jedoch bei der
Verwendung der restlichen Mittel noch nicht fest. Um ein Absacken des Goldkurses zu
vermeiden, verpflichteten sich fünfzehn europäische Notenbanken auf gestaffelte und
limitierte Verkäufe von Goldbeständen für die nächsten fünf Jahre, wobei die
Verkaufspläne der SNB darin voll berücksichtigt sind und demnach dadurch nicht
beeinträchtigt werden. 2

BERICHT
DATUM: 21.08.1999
HANS HIRTER
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Öffentliche Finanzen

Öffentliche Finanzen

Der Bundesrat habe in regelmässigen Abständen einen Bericht zu veröffentlichen, der
aufzeigen soll, wie sich die finanziellen Lasten zwischen den Generationen verteilen.
Dieser Auffassung war der Nationalrat in der Herbstsession 2016 und reichte mit 124 zu
57 Stimmen bei 1 Enthaltung eine entsprechende Motion der FDP-Liberalen-Fraktion an
den Ständerat weiter – gegen den Widerstand der Parlamentslinken. Der Bericht zum
Generationenvertrag habe, so die Motionärin, insbesondere aufzuzeigen, wie sich die
implizite Staatsverschuldung, also alle zugesagten, aber nicht finanzierten Versprechen
staatlicher Leistungen (v.a. bei den Sozialversicherungen und im Gesundheitswesen),
entwickelt haben und welche Kosten damit auf die nächsten Generationen übertragen
werden. Der Bundesrat hatte sich gegen den Vorstoss ausgesprochen, da es bereits
genügend breit abgestützte und in regelmässigen Abständen aktualisierte Grundlagen
gebe, um die angestrebte öffentliche Diskussion zu führen. 3

MOTION
DATUM: 19.09.2016
DAVID ZUMBACH

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Gegensatz zur SP, welche der Ansicht ist, die Grundversicherung sei so
auszugestalten, dass niemand für seine optimale Gesundheitsversorgung zusätzliche
Leistungen braucht, verlangte die FDP in einem Positionspapier, es sei in erster Linie
der Grundsatz der Eigenverantwortung im Gesundheitswesen zu stärken. Der nach wie
vor über Kopfprämien zu finanzierende Leistungskatalog der Grundversicherung –
heute eine „Luxuslösung“, wie Nationalrätin Heberlein (ZH) meinte – habe nur das
Notwendigste zu decken; alles, was zum „Wunschbedarf“ gehört (beispielsweise die
Komplementärmedizin), sei zusätzlich privat zu versichern; ein gezielter Verzicht auf
staatliche Eingriffe, Preiskontrollen und Tarife soll dazu beitragen, das Übermass an
Leistungen (insbesondere auch im Spitex-Bereich) zu Lasten der Krankenversicherung
einzudämmen. Gemäss FDP sollen die Spitalsubventionen abgeschafft und die
freiwerdenden Gelder zur Prämienverbilligung oder zur direkten Beteiligung an den
Behandlungskosten der Grundversicherung verwendet werden. Der Vertragszwang
zwischen Versicherern und Leistungserbringern wäre aufzulösen. 4

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 17.07.1999
MARIANNE BENTELI

Eine im Vorjahr vom Ständerat angenommene Motion Heberlein (fdp, ZH) für dringende
Reformen im Gesundheitswesen, wurde, da durch die anstehenden KVG- Revisionen
obsolet geworden, vom Nationalrat abgelehnt. Eine analoge Motion der FDP-Fraktion
(Mo. 03.3673) wurde zurückgezogen. 5

MOTION
DATUM: 03.03.2005
MARIANNE BENTELI

Mit einer im Einvernehmen mit dem Bundesrat angenommenen Motion der FDP-
Fraktion forderte der Nationalrat die Regierung auf, die im EJPD ursprünglich einmal
begonnenen Expertenarbeiten für einen Bericht bezüglich der Regelung der
Sterbehilfe in der Schweiz wieder aufzunehmen, und dem Parlament die
entsprechenden Grundlagen zur Schliessung von Lücken im schweizerischen Recht zur
Verfügung zu stellen; in seiner Stellungnahme zur Motion verwies der Bundesrat auf den
seit dem Sommer vorliegenden Bericht der nationalen Ethikkommission im Bereich
Humanmedizin. Dieser verlangte eine staatliche Aufsicht für Sterbehilfeorganisationen,
sprach sich gegen die Suizidbeihilfe für psychisch Kranke aus und forderte Heime und
Spitäler zu klareren Regeln auf 6

MOTION
DATUM: 07.10.2005
MARIANNE BENTELI

Le Conseil des Etats a rejeté une motion du groupe PLR adoptée par le Conseil national
en 2005 chargeant le Conseil fédéral de relancer l’élaboration d’un rapport sur la
situation de l’assistance au décès en Suisse. 7

MOTION
DATUM: 10.03.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER
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Am 18. Mai 2014 wurde der Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung,
der direkte Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative „Ja zur
Hausarztmedizin“, zur Abstimmung gebracht. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 88% und
sämtlichen zustimmenden Ständen war der Entscheid deutlich.
Die Vorlage war bereits im Vorfeld unbestritten, wodurch sich kein echter
Abstimmungskampf ergab. Da sich das Parlament auf diesen Gegenvorschlag geeinigt
hatte und die Initianten ihre Hausarzt-Initiative infolgedessen zurückzogen, war auch
kein grösserer Widerstand zu erwarten. Im Gegenteil: einträchtig wurde verkündet, es
gebe keinen Grund, den Gegenvorschlag abzulehnen. Ende Februar traten
Gesundheitsminister Berset und der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz
(GDK), Carlo Conti, vor die Medien und erörterten die Vorlage. Dabei unterstrich der
Magistrat die Bedeutung einer qualitativ hochstehenden, medizinischen
Grundversorgung in allen Regionen der Schweiz. Conti erkannte im Rückzug der
Initiative eine Verpflichtung für die Politik und verwies auf den für die Behörden
wichtigen Masterplan Hausarztmedizin. Auch er erachtete den Ausbau der
Grundversorgung angesichts der demografischen Alterung als besonders bedeutend.
Der Masterplan Hausarztmedizin war 2012 lanciert worden und wurde vom
Eidgenössischen Department des Innern (EDI), von der Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektoren (GDK), der Universitätskonferenz, dem Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) sowie den Ärzteverbänden und dem
Initiativkomitee getragen. In ihm sind konkrete Massnahmen zur Förderung der
Hausarztmedizin verankert, deren Umsetzungen bereits eingeleitet sind. Der Masterplan
sichert den Hausärzten zusätzliche Einnahmen von CHF 200 Mio.

Trotz guter Vorzeichen – in einer ersten, vom Sonntags-Blick durchgeführten Umfrage
gaben 48% der Befragten an, den Gegenvorschlag annehmen zu wollen, nur 19% waren
dagegen – versammelten sich Anfang April rund 300 Ärztinnen und Ärzte in Aarau zu
einer Kundgebung. Sie wollten auf den mangelnden Nachwuchs im Hausarztbereich
aufmerksam machen und gleichzeitig für die bevorstehende Abstimmung werben. In
den Trendumfragen der SRG wurden dem Anliegen ebenfalls gute Vorzeichen attestiert.
In der ersten Welle waren 66% der Befragten dafür, in der zweiten Welle waren es gar
71%.

Immer wieder gegen den Verfassungsartikel äusserte sich indes der Zürcher SVP-
Nationalrat Toni Bortoluzzi. Er kritisierte, dass der vorgeschlagene Artikel falsche
Signale aussende: Es sei nicht Sache des Bundes, eine bestimmte Berufsgruppe
attraktiv zu machen. Gleichwohl wurde von der Volkspartei selber vorerst keine
Gegenkampagne geführt. Erst am 8. Mai, also nur zehn Tage vor der Abstimmung setzte
sich ein Gegnerkomitee zusammen, in dem Bortoluzzi federführend war. Das Komitee
warnte vor dem „entscheidenden Schritt zur Verstaatlichung des Gesundheitswesens“.
Dem Komitee schlossen sich einige SVP-Politiker und etwa 20 Ärzte an. Tatsächlich
hatte die SVP als einzige Partei die Nein-Parole ausgegeben. Wichtigstes Argument
blieb, dass es keines Verfassungsartikels bedürfe, um die Grundversorgung
sicherzustellen. Aus Kreisen des Gegnerkomitees wurde gar vor einer „Mogelpackung“
gewarnt: Man befürchte, dass die freie Arztwahl und der direkte Zugang zum Hausarzt
nicht mehr gewährleistet seien.

Dieses Aufbäumen konnte den deutlichen Abstimmungserfolg jedoch nicht schmälern.
Die zustimmenden 88% (Stimmbeteiligung: 55,8%) waren ein deutliches Zeichen.
Entsprechend zufrieden zeigten sich die Befürworter. Der Volksentscheid hatte
allerdings unerwartete Folgen: Andere Leistungserbringer, wie beispielsweise die
Spitäler, meldeten nun auch entsprechende Begehrlichkeiten an und forderten eine
Gleichbehandlung aller Ärzte. Der Spitalverband H+ teilte in einer Medienorientierung
mit, dass die ambulanten und stationären Dienstleistungen der Spitäler ebenfalls zu den
„tragenden Säulen der ärztlichen Grundversorgung“ gehörten. Ebenso könnten andere
Berufsgruppen, wie Apotheker oder Physiotherapeuten solche Forderungen stellen.
Entsprechend besorgt zeigte sich der Präsident des Pro-Komitees, Peter Tschudi, dem
diese „Trittbrettfahrer“ ein Dorn im Auge waren. Seiner Auffassung nach sind die
Spitäler keineswegs als Teil der Grundversorgung zu verstehen. 

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 55,85%
Ja: 2 480 870 (88,1%) 
Nein: 336 196 (11,9%) 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.05.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Parolen: 
– Ja: SP, CVP, FDP (2*), GPS (1*), BDP, GLP (*2), EVP; Travail.Suisse, FMH, H+,
Berufsverband der Haus- und Kinderärztinnen Schweiz, SGB. 
– Nein: SVP (8*).
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse im Nachgang der Abstimmung führte zu Tage, dass die Hausarztvorlage
recht deutlich im Schatten der anderen, an diesem Tag behandelten Vorlagen (Gripen,
Pädophilie und Mindestlohn), stand. So wusste ein Drittel der Befragten nicht, worum es
bei dieser Vorlage gegangen war. Wichtigste Motive der Ja-Stimmenden waren die
Förderung der Hausärzte und die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung.
Es wurde jedoch auch ein grosses Regierungsvertrauen festgestellt: 92% der Befragten,
die dem Bundesrat grundsätzlich vertrauen, hatten hier Ja gestimmt. Als wichtigstes
Nein-Argument wurde die „last-minute-Kritik“ des Gegenkomitees ermittelt, nämlich
eine Ablehnung der Verstaatlichung. Dass das gegenwärtige System funktioniere und
dass Hausärzte nicht bevorzugt werden sollen waren weitere, häufig genannte Gründe
der Gegner. 8

Das Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende
Strahlung und Schall (NISSG) hatte im Nationalrat etwas mehr Gegenwind als im
Ständerat. Zwar beantragte die SGK mehrheitlich, auf die Vorlage einzutreten, eine
Minderheit de Courten (svp, BL) wollte dies jedoch nicht und stemmte sich mit zwei
Anträgen (Nichteintreten und Rückweisung) gegen die Vorlage. Falls auf das Gesetz
eingetreten würde, sollte es zurückgewiesen werden mit dem Auftrag an den Bundesrat,
lediglich bezüglich Laserpointern eine neue Regelung auszuarbeiten. Die
Kommissionsmehrheit war indes der Meinung, dass das neue Gesetz angesichts der
technologischen Entwicklungen gerechtfertigt sei, wie es Sprecherin Carobbio Guscetti
(sp, TI) und Sprecher Hess (bdp, BE) ausführten. Diese beiden Anträge setzten den
Rahmen für die Eintretensdebatte. SP, CVP, GLP und Grüne waren für Eintreten. Diese
Parteien orteten einen Regulierungsbedarf und wollten den Weg über ein neues Gesetz
gehen, besonders im Sinne des Schutzes der Gesundheit. Die FDP äusserte sich
kritischer. Das Gesetz wurde als nicht nötig erachtet. Stattdessen sollten gesunder
Menschenverstand und Eigenverantwortung gefördert werden, so Fraktionssprecherin
Sauter (fdp, ZH). Überhaupt wehre sich die Fraktion gegen übermässige und in diesem
Fall „unverhältnismässige” Regulierungen. Eintreten war indes in der FDP-Liberalen
Fraktion nicht bestritten, jedoch werde sie sich für eine Entschlackung des Gesetzes
einsetzen. 
In der Eintretensabstimmung obsiegten die Anträge der Mehrheit. Der
Nichteintretensantrag unterlag mit 107 zu 77 Stimmen. Die Rückweisung an den
Bundesrat wurde mit 106 zu 77 ebenfalls verworfen (eine Enthaltung). Mit der
Kommissionsminderheit unterlag auch die SVP-Fraktion, die in beiden Fragen das
Minderheitsanliegen unterstützte.

Die Detailberatung war in der Folge geprägt von Minderheitsanträgen. Fast jeder der 15
Gesetzesartikel wurde angefochten. Die Debatte erstreckte sich also über längere Zeit
und zahlreiche Abstimmungen, die allesamt recht knapp ausfielen und in denen in den
meisten Fällen die Kommissionsmehrheit gestützt wurde. Mit vier Differenzen zum
Ständerat wurde die Gesetzesvorlage schliesslich verabschiedet, dies durchaus im
Sinne der Gegner des nunmehr etwas verschlankten Gesetzes. Dabei ging es um ein
Verbot von gewerblichen und beruflichen Produkteverwendungen mit erheblichem
Gefährdungspotential (Artikel 5 lit. b) sowie um die Grundlagenbeschaffung (Art. 6),
beides wurde aus dem Gesetzesentwurf gestrichen. Der Nationalrat führte aber auch
eine neue Bestimmung ein: Der Bundesrat muss dem Parlament 8 Jahre nach
Inkrafttreten eine Evaluation des Gesetzes unterbreiten. 
In der Gesamtabstimmung stimmten 97 Nationalrätinnen und Nationalräte für den
überarbeiteten Entwurf, 93 waren dagegen. Damit ging die Vorlage zurück zum
Ständerat, der sich in der ersten Lesung einstimmig für das Gesetz ausgesprochen
hatte. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Mit einer parlamentarischen Initiative „Praxisorientierte Gestaltung der
Übergangspflege“ wollte Ruth Humbel (cvp, AG) das KVG dergestalt anpassen, dass die
Leistungen der Akut- und Übergangspflege vollumfänglich nach den Bestimmungen der
Spitalfinanzierung abgerechnet werden können. Diese Leistungen fallen nach einem
stationären Spitalaufenthalt an, wenn Patienten aus medizinischer Sicht zwar nicht
mehr hospitalisierungsbedürftig sind, jedoch gleichzeitig noch nicht wieder fähig sind,
den Alltag eigenständig zu bewältigen. Vor allem ältere Personen dürften nach
Entlassung aus der stationären Behandlung noch Schwierigkeiten haben, weswegen eine
Übergangspflege, die ebenfalls in einem stationären Umfeld stattfindet, hier ansetzen
kann. Die Pflegekosten werden gegenwärtig nach den Regeln der Spitalfinanzierung
aufgeteilt, die Hotelleriekosten müssen jedoch die Patienten selbst tragen. Die
Übergangspflege erfülle so ihren Zweck nicht, so die Initiantin. Folge sei, dass die
Patientinnen zu lange im Akutspital hospitalisiert oder dass sie zu früh entlassen
werden. Dies sei aber auch nicht zielführend. Die gegenwärtig geltende Dauer der
finanzierten Übergangspflege von 14 Tagen sei ferner zu kurz, wie auch der
Spitalverband H+ bestätigte. Auch hier sollte eine Justierung vorgenommen werden.
Die SGK-NR des Nationalrates gab der Initiative im November 2015 mit 17 zu 3 stimmen
und 2 Enthaltungen Folge. Sie war der Ansicht, dass die Leistungen der Akut- und
Übergangspflege vollumfänglich getragen werden sollen. Die Schwesterkommission
hiess das Anliegen aber nicht gut und gab der Initiative im Frühjahr 2016 keine Folge.
Mit 9 zu 2 Stimmen und 2 Enthaltungen vertrat die Kommission die Haltung, dass zuerst
die Evaluation der neuen Pflegefinanzierung abgewartet werden soll. Eine Änderung des
KVG zum gegenwärtigen Zeitpunkt erachtete sie deswegen als verfrüht.
Somit wurde die Initiative Ende 2016 im Plenum der grossen Kammer traktandiert. Mit 11
zu 8 Stimmen und einer Enthaltung beantragte die SGK-NR erneut, dem Vorstoss Folge
zu geben, eine Minderheit Herzog (svp, TG) stellte sich jedoch dagegen. Sie bezweifelte
nicht, dass es grundsätzlich Handlungsbedarf gebe, sondern kritisierte, dass nicht
genügend Fakten vorhanden seien. So sei beispielsweise die Evaluation der Neuordnung
der Pflegefinanzierung abzuwarten, die in Arbeit sei und per Herbst 2017 erwartet
werden könne. Die Kommissionsminderheit stellte sich damit auf den Standpunkt der
SGK-SR. Anders äusserte sich die Initiantin selbst, die mit zwei Argumenten den
Marschhalt abwenden wollte. Einerseits verwies sie auf die kurz zuvor verabschiedete
Nachbesserung der Pflegefinanzierung zur Gewährleistung der Freizügigkeit, wobei die
erwähnte Evaluation auch nicht abgewartet wurde. Und zweitens sei die Evaluation gar
nicht wegweisend, weil sie nicht das aufzudecken vermöge, was erwartet werde: Das
kleine Volumen von Übergangspflegeplätzen, gemessen am Total von
Langzeitpflegeplätzen, reiche nicht aus, um schlüssige Resultate zu erhalten. Die
Abstimmung fiel äusserst knapp aus: Mit nur einer Stimme Unterschied wurde die
Initiative abgelehnt. Alle Fraktionen stimmten geschlossen, aufgrund diverser Absenzen
reichte der Schulterschluss von FDP- und SVP-Fraktion aus, um die obsiegenden 94
Stimmen zu vereinen. Die Initiative war damit vom Tisch. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Um zu verhindern, dass die seit dem 13. März 2020 vom Bundesrat verabschiedeten
Verordnungen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie, die sich direkt auf Artikel 185
Absatz 3 der Bundesverfassung stützen, welcher der Regierung das befristete Erlassen
von Verordnungen und Verfügungen als Reaktion auf schwere Störungen der
öffentlichen Ordnung erlaubt, nach sechs Monaten automatisch ausser Kraft treten,
unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft über die Rechtsgrundlagen
dieser Verordnungen. Seit April 2020 hatten die Bundeskanzlei und das EJPD dieses
dringliche Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des
Bundesrates zur Bewältigung der Covid 19-Epidemie, kurz Covid-19-Gesetz,
erarbeitet. Dieses soll den Bundesrat dazu befähigen, auch künftig entsprechende
erforderliche Massnahmen weiterzuführen und anzupassen. 

Zwischen dem 19. Juni 2020 und dem 10. Juli 2020 wurde der Gesetzesentwurf in eine
verkürzte Vernehmlassung geschickt, in welcher über 1'000 Stellungnahmen eingingen.
Der Grossteil der Stellungnehmenden waren Privatpersonen, die der Vorlage
argwöhnisch gegenüberstanden. Bei den Kantonen stiess das Gesetz auf grössere
Zustimmung, wobei alle von ihnen Änderungsvorschläge oder Kommentare einbrachten.
14 Kantone (ZH, BE, LU, OW, NW, GL, FR, SO, SH, AI, SG, GR, TG und GE) sprachen sich
grundsätzlich für den Entwurf aus, da sie die Existenz einer rechtlichen Basis für das
Weiterverfolgen der durch den Bundesrat getroffenen Massnahmen als eine
Notwendigkeit erachteten. Weder eine ausdrückliche Zustimmung noch eine Ablehnung
erfuhr die Vorlage von Seiten weiterer elf Kantone (UR, ZG, BS, BL, AR, AG, TI, VD, VS, NE
und JU). Der Kanton Schwyz und die KdK sahen explizit von einer Stellungnahme ab.
Letztere wird ihre Meinung aller Voraussicht nach zu einem späteren Zeitpunkt

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.08.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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einbringen. Bei den Parteien stiess der Gesetzesentwurf auf unterschiedlich grosse
Unterstützung. Während ihm die CVP und EVP bedingungslos zustimmten, knüpften die
GLP, die Grünen und die EDU ihre Zustimmung an Vorbehalte. Gegen die Vorlage in der
vorliegenden Form sprachen sich FDP.Liberale, SP und SVP aus. Die BDP, Ensemble à
Gauche, die Lega und die PdA verzichteten trotz Einladung auf eine Stellungnahme zum
Gesetzesentwurf. Von den 60 Organisationen, die am Vernehmlassungsverfahren
teilnahmen, unterstützten 27 das Vorhaben, 33 stimmten ihm zwar nicht explizit zu,
lehnten es aber auch nicht ausdrücklich ab – keine einzige stellte sich somit
ausdrücklich dagegen. 

Am 12. August 2020 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zum Gesetzesentwurf,
nachdem er als Reaktion auf die Vernehmlassungsantworten einige Änderungen am
Vorentwurf vorgenommen hatte – namentlich die Aufnahme des «generellen und
verbindlichen Einbezug[s] der Kantone» und die vollständige Überarbeitung der
Bestimmungen zum Gesundheitswesen, dem Arbeitnehmerinnen- und
Arbeitnehmerschutz sowie dem Kulturbereich. Der Gesetzesentwurf besteht insgesamt
aus 14 Artikeln, welche die Befugnisse der Landesregierung im Umgang mit der Covid-
19-Epidemie insbesondere bezüglich der Eindämmung der Auswirkungen auf die
Gesellschaft, Wirtschaft und die Behörden festlegen. Er betrifft überdies auch den
Ausländerinnen-, Ausländer- und Asylbereich, die Entschädigung bei Erwerbsausfall,
die Arbeitslosenversicherung sowie «justizielle, verfahrensrechtliche,
gesellschaftsrechtliche und insolvenzrechtliche Massnahmen». Zudem wurde
vorgesehen, dass das Gesetz lediglich bis Ende 2021, anstatt wie ursprünglich geplant
bis Ende 2022, befristet werden soll. Für Bestimmungen im Bereich der
Arbeitslosenversicherung wurde jedoch eine Befristung bis Ende 2022 festgehalten. 11

Die FDP-Liberale-Fraktion vertrat die Ansicht, dass durch die Covid-19-Pandemie
Defizite bei der Digitalisierung des Schweizer Gesundheitssystems ersichtlich geworden
seien, die es nun zu verbessern gelte. Mittels Motion forderte sie daher eine
Beschleunigung der Digitalisierungsprozesse im Gesundheitswesen. Dazu sah sie
Massnahmen zu insgesamt fünf verschiedenen Punkten vor. Die ersten beiden betrafen
das Verwenden des elektronischen Patientendossiers als Standard durch alle im
Gesundheitswesen tätigen Personen und die Anerkennung und Förderung von
Telemedizin. Weiter wollten die Motionärinnen und Motionäre eine ausschliesslich
digitale Korrespondenz zwischen den verschiedenen Akteuren und Akteurinnen im
Gesundheitssystem erreichen, wobei diesbezüglich Ausnahmen für Patientinnen und
Patienten mit eingeschränktem Zugang zu digitalen Kommunikationsmitteln gelten
sollten. Schliesslich beabsichtigte die FDP-Liberale-Fraktion mit dem Geschäft, den
Einsatz von Anwendungen zur eigenständigen Überprüfung des Gesundheitszustandes –
auch im Zusammenhang mit der Grundversicherung – zu fördern und das Beziehen von
Medikamenten über das Internet zu erleichtern. Während der Bundesrat in seiner
Stellungnahme die ersten drei Punkte unterstützte und auf bereits laufende Arbeiten
wie die Strategie eHealth Schweiz 2.0, die Umsetzung eines Postulats Wehrli (fdp, VD;
Po. 18.4328) sowie die Nationale Strategie zur Prävention nichtübertragbarer
Krankheiten 2017–2024 verwies, beantragte er die Ablehnung der vierten und fünften
Ziffer. Bezüglich digitaler Anwendungen und Apps verwies er auf das in der
Grundversicherung geltende Solidaritätsprinzip und auf die mögliche Benachteiligung
bestimmter Personengruppen. Betreffend den Versandhandel von Medikamenten
werde die Landesregierung aller Voraussicht nach 2022 den Bericht in Erfüllung eines
Postulates Stahl (svp, ZH; Po. 19.3382) verabschieden. Es sei folgerichtig, bis dahin mit
dem Fällen von entsprechenden Entscheiden zuzuwarten. Während der Pandemie habe
sich im Übrigen gezeigt, dass die Versorgung von Menschen, die zuhause bleiben
mussten, mittels verschiedener Dienste habe gewährleistet werden können.
Diskussionslos und stillschweigend folgte die grosse Kammer in der Herbstsession 2020
dem Antrag des Bundesrates. 12

MOTION
DATUM: 25.09.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Oktober 2020 wurde der Ergebnisbericht zur Vernehmlassung des indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative, welche vom 13. September bis zum 13.
Dezember 2019 gedauert hatte, veröffentlicht. Insgesamt hatten 81 Akteurinnen und
Akteure Stellung genommen, wobei sich mit 53 von ihnen ein Grossteil der
Vernehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich oder grundsätzlich zustimmend zum
Gegenvorschlag aussprachen. Zu ihnen gehörten 21 Kantone, die beiden Parteien GLP
und GPS sowie dreissig Organisationen, darunter auch Swisstransplant, eine
Unterstützerin der Volksinitiative. Explizit abgelehnt wurde die Vorlage von 16

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Vernehmlassungsteilnehmenden. Als Gründe für die ablehnende Haltung wurden die
Befürwortung der Volksinitiative (JU), des Erklärungsmodells (LU, CVP, EVP, CBCES, EKS,
MERH_UZH, NEK) oder der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; pa.Iv.
18.443; FDP), aber auch die zu enge Zustimmungslösung (ÄPOL) und der Wunsch nach
Beibehaltung der aktuell gültigen erweiterten Zustimmungslösung (HGS) aufgeführt.
Weitere Argumente gegen den indirekten Gegenvorschlag liessen sich auf ethische
Bedenken (SH, HLI, MIGUNIBE, SPO) oder auf die Forderung zurückführen, dass die
Vorlage Teil eines Gesamtprojekts zur Einwilligung in der Gesundheits- und
Humanforschung sein sollte (Privatim). Weder eine zustimmende noch eine ablehnende
Haltung nahmen aus diversen Gründen zehn Vernehmlassungsteilnehmende ein (BL, TG,
iEH2, SPS, BDP, SVP, GDK, insieme, SBK und SGG). Der SAV, santésuissse und der SSV
verzichteten auf eine Stellungnahme.

Positiv aufgenommen wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
geplante Einbindung der Angehörigen. In diesem Zusammenhang kam denn auch
mehrfach die Forderung auf, dass eine Organentnahme nur zulässig sein soll, wenn die
Angehörigen erreicht werden können. Auch die gesetzliche Verankerung eines Registers
wurde grösstenteils befürwortet, wobei verschiedene Änderungsvorschläge eingingen.
Einer von ihnen bestand darin, dass neben der Dokumentation des Widerspruchs auch
eine Zustimmung festgehalten werden können sollte. Von verschiedenen Seiten wurde
zudem der Wunsch geäussert, dass der Stiftung Swisstransplant die Registerführung
zukommen soll, weil sie bereits über ein Register verfüge. Ferner wurde der Information
der Bevölkerung über das Widerspruchsmodell ein hoher Stellenwert beigemessen. 13

Stillschweigend lehnte der Ständerat in der Herbstsession 2021 die Motion der
FDP.Liberalen-Fraktion «Mehr qualitativer und quantitativer Wettbewerb im
Spitalbereich dank Wahlfreiheit der Patienten» ab. Diese wollte die Patientinnen und
Patienten finanziell entschädigen, wenn sie sich für ein günstigeres Spital entscheiden.
Dadurch werde der Wettbewerb zwischen den Spitälern angekurbelt, was wiederum
dazu führe, dass diese effizienter arbeiteten. Das Stöckli folgte mit seiner Entscheidung
seiner SGK, die im Vorfeld mit 8 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) die Ablehnung des
Vorstosses beantragt hatte. Kommissionssprecher Erich Ettlin (mitte, OW) begründete
die Haltung der Kommission damit, dass die Verwaltung auf Anfrage, was denn am KVG
im Kontext der Motion zu ändern sei, keine konkrete Antwort habe geben können.
Gemäss Verwaltung bestehe überdies kein direkter Zusammenhang zwischen der neuen
Motion und dem Postulat 21.3962 der SGK-NR zum Abbau der Hürden für die Spitalwahl
ausserhalb des Wohnkantons. Daher mache es auch keinen Sinn – wie von der
Kommission als Möglichkeit in Betracht gezogen –, das Postulat abzuwarten und die
beiden Vorstösse zusammenzunehmen oder miteinander zu koordinieren. 14

MOTION
DATUM: 20.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Suchtmittel

In diesem Klima der allgemeinen Verunsicherung wäre ein klärendes Wort des
Bundesrates besonders nötig gewesen. Doch darauf wartete man bis Ende 1990
vergeblich, obgleich die Landesregierung bereits im Mai anlässlich einer Klausurtagung
von der Auswertung der Vernehmlassung zum Drogenbericht Kenntnis nahm und
Bundesrat Cotti verschiedentlich eine baldige Stellungnahme versprach. Als
Hauptgrund für diese Verzögerung wurde der Umstand angesehen, dass die
Vernehmlassung zwar eine deutliche Mehrheit für die Entkriminalisierung des
Drogenkonsums ergeben hatte – 15 Kantone und fünf Parteien (FDP, GB, GP, LdU und
SP) waren dafür –, dass sich aber die welschen Kantone und der Tessin vehement
dagegen aussprachen und sich zwei der vier Bundesratsparteien (CVP und SVP)
ebenfalls deutlich reserviert zeigten. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.11.1990
MARIANNE BENTELI

Im März 1992 gab der Bundesrat die Unterlagen für die Ratifizierung von drei UNO-
Drogenkonventionen in die Vernehmlassung. Während der Beitritt zum Psychotropen-
Abkommen von 1971 und zum Zusatzprotokoll von 1972 zum Einheitsübereinkommen von
1961 kaum bestritten war, schieden sich die Geister an der Wiener Konvention von 1988,
welche aufgrund ihrer repressiven Grundhaltung jeden liberalen Ansatz in der
Drogenpolitik verunmöglichen würde. Der Bundesrat schloss deshalb nicht mehr aus,
die Auswirkungen dieses Abkommens auf die Schweiz allenfalls mit einer auslegenden
Erklärung abzuschwächen. Dennoch lehnten FDP, SP und GPS sowie mehrere Kantone
und der Städteverband eine Ratifikation ab, da sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 10.03.1992
MARIANNE BENTELI
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erfolge und falsche Signale setze. CVP und SVP stimmten dem Beitritt aus Gründen der
internationalen Solidarität zu, votierten aber für verschiedene Vorbehalte. 16

Mit seiner Politik des Mittelwegs fand der Bundesrat die Zustimmung der drei grossen
Bundesratsparteien FDP, SP und CVP. Mitte Februar 1994 wurde überraschend bekannt,
dass sich FDP und SP zusammentun wollten, um gemeinsam einen Weg zu suchen, der
aus dem drogenpolitischen Patt der letzten Jahre herausführen soll. Nach anfänglichem
Zögern trug auch die CVP das von einer Expertengruppe der beiden Parteien
entwickelte Sechspunkteprogramm «für eine kohärente Drogenpolitik» mit, welches
als zentrale Punkte die Ausweitung der ärztlich kontrollierten Heroinabgabe auf alle
Schwerstabhängigen und die dafür notwendige Revision des Betäubungsmittelgesetzes
postuliert. Mit der Gesetzesänderung soll auch die Straflosigkeit des Konsums und des
Besitzes von Kleinstmengen zum Eigengebrauch eingeführt werden. Die gemeinsame
Drogenplattform regte zudem eine Intensivierung der Prävention, verbesserte
Therapieangebote, eine effizientere Bekämpfung der Grosskriminalität sowie eine
verstärkte Koordination der Drogenpolitik auf Bundesebene an. Nicht in allen Punkten
konnte Einigkeit unter den drei Parteien erreicht werden. Die SP will weiterhin eine
Ausdehnung des fürsorgerischen Freiheitsentzugs nur sehr zurückhaltend zulassen und
die CVP möchte an der Strafbarkeit von Besitz und Konsum festhalten, um
insbesondere Neueinsteiger rasch einer Therapie zuzuführen. Die Vertreter der drei
Parteien betonten jedoch, die Differenzen seien nicht gravierend. Wichtig sei, dass sich
die drei grössten Parteien auf gemeinsame Leitlinien geeinigt hätten, wodurch eine
Dynamisierung der Drogenpolitik auch auf parlamentarischer Ebene erst möglich
werde. 17

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 12.02.1994
MARIANNE BENTELI

13 teilweise schon im Vorjahr traktandierte Interpellationen – neun davon dringliche –
aus den Reihen von FDP, CVP, SVP, GP und LdU/EVP führten sowohl im Stände- wie im
Nationalrat zu einer ausführlichen Diskussion um die künftige Ausrichtung der
Drogenpolitik, wobei vor allem im Nationalrat die Meinungen hart aufeinanderprallten.
Mit Ausnahme des immer lauter werdenden Rufes nach einer Überwindung des
drogenpolitischen Föderalismus und nach einer stärkeren Führungsrolle des
Bundesrates brachten die Debatten jedoch keine neuen Erkenntnisse. 18

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 03.10.1994
MARIANNE BENTELI

Zum zweitenmal nach 1991 lud das EDI Behördenmitglieder und Interessengruppen aller
drei staatlichen Ebenen zu einer nationalen Drogenkonferenz nach Bern ein. Die
Bundesräte Koller und Dreifuss riefen dazu auf, die drogenpolitische Debatte zu
deblockieren. Polarisierte Meinungen prallten kaum aufeinander. CVP, FDP und SP
bekräftigten schon vor der Tagung ihre Absicht, eine Teilrevision des
Betäubungsmittelgesetzes anzustreben, um möglichst rasch die gesetzliche Grundlage
für die ärztlichen Substitutionsprogramme mit Heroin zu schaffen. Derart konkrete
Fragen behandelte die Konferenz allerdings nur am Rande. Generell herrschte Einigkeit
darüber, dass in der Drogenpolitik differenziert und behutsam vorgegangen werden
muss, wobei Kohärenz, Koordination und Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu
fördern und auszubauen seien. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.02.1995
MARIANNE BENTELI

Entgegen seiner Ende 1994 geäusserten Absicht will der Bundesrat den beiden
drogenpolitischen Volksinitiativen keinen direkten Gegenvorschlag entgegensetzen.
Diesen Rückzug begründete er mit der Feststellung, seine Vier-Säulen-Strategie
(Prävention, Überlebenshilfe, Therapie und Repression) habe in der Vernehmlassung
generell einen starken Rückhalt gefunden. Bei der Umsetzung gingen die Meinungen
allerdings weit auseinander, weshalb es nicht ratsam wäre, den breiten Konsens wegen
einer Formulierungsfrage aufs Spiel zu setzen. Die Landesregierung suche in erster
Linie den pragmatischen Weg. Für die Ende 1994 initiierte Revision des
Betäubungsmittelgesetzes sei die verfassungsmässige Grundlage bereits gegeben. FDP
und SP begrüssten den Entscheid des Bundesrates. CVP und SVP kündigten hingegen
an, sie würden sich im Parlament für die Erarbeitung eines Gegenvorschlages einsetzen,
der die wesentlichen Elemente des ursprünglichen bundesrätlichen Vorschlags wieder
aufnehmen soll. 20

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.06.1995
MARIANNE BENTELI
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Da die Äusserungen der Arbeitgeber und der Vertreter von FDP und SVP - insbesondere
auch die immer wieder vorgebrachte These, wonach die AHV kurz vor dem finanziellen
Kollaps stehe - vor allem in der älteren Bevölkerung bedeutende Ängste auslösten, griff
Bundesrätin Dreifuss schliesslich zu einem für schweizerische politische Verhältnisse
ungewohnten Mittel. Sie liess der Presse einen offenen Brief an die Bevölkerung
zukommen, in welchem sie das materielle Fundament der AHV bis über die
Jahrtausendwende hinaus als solide und für die Sicherung der Renten ausreichend
taxierte, weshalb sich ihrer Ansicht nach auch die Anhebung des Rentenalters der
Frauen im Rahmen der 10. AHV-Revision nicht aufdränge. Da der Gesamtbundesrat im
Vorjahr beschlossen hatte, sich entgegen seiner ursprünglichen Haltung dieser
Erhöhung des Rentenalters nicht zu widersetzen, sah sich Dreifuss dem Vorwurf der
bürgerlichen Parteien ausgesetzt, mit ihrer Initiative das Kollegialitätsprinzip verletzt zu
haben. 21

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.05.1994
MARIANNE BENTELI

Kurz vor Weihnachten stellte das EDI den zweiten Bericht der interdepartementalen
Arbeitsgruppe Finanzierung der Sozialversicherung (IDA-FiSo-2) der Öffentlichkeit vor.
Nachdem der erste Bericht die finanziellen Folgen der Weiterführung des geltenden
Leistungssystems in den Jahren 2010 und 2025 dargestellt hatte, wurden mit dem
zweiten Bericht die möglichen Aus-, Um- oder Abbauszenarien im Leistungsbereich
dargestellt. IDA-FiSo-1 war im Vorjahr zum Schluss gelangt, dass im Jahre 2010 15,3 Mia.
Fr. mehr nötig sind, um die heutigen Sozialleistungen inklusive
Mutterschaftsversicherung zu finanzieren. Der Bundesrat hatte IDA-FiSo-2 daraufhin
den Auftrag erteilt, anhand von drei Szenarien darzustellen, was getan werden müsste,
um den Mehrbedarf auf 9 Mia. Fr. zu beschränken, welche Massnahmen die Fortführung
des Status quo fordert und welche die Erhöhung der Ausgaben auf 18 Mia. Fr. Der IDA-
FiSo-2-Bericht zeigte den Gestaltungsraum innerhalb der einzelnen
Sozialversicherungszweige auf sowie die Auswirkungen für das ganze System, die
Versicherten und die Wirtschaft. Bei allen Varianten wurde mit einem finanziellen
Mehrbedarf gerechnet.

Sowohl die bürgerlichen Parteien und die Arbeitgeber auf der einen, als auch die SP
und die Gewerkschaften auf der anderen Seite sahen sich von den Schlussfolgerungen
des Berichtes in ihren Ansichten bestätigt. Die FDP fand, dass jetzt weder ein Ausbau
noch die Schliessung von Lücken im sozialen Netz möglich sei. Sie forderte den
Bundesrat auf, für die mittel- und langfristigen Aspekte der Finanzierung der
Sozialwerke zu einem Gespräch am runden Tisch einzuladen. Die SVP verlangte ein
Sanierungspaket, das auf der Leistungsseite zwingende Korrekturen vornehme. Die
Arbeitgeber vertraten die Auffassung, dass nur das Szenario "gezielter Abbau"
wirtschaftsverträglich sei, und dass im jetzigen Zeitpunkt die Einführung einer
Mutterschaftsversicherung nicht zur Diskussion stehen könne. Gegen jeglichen Ausbau
war auch der Schweizerische Gewerbeverband; er verlangte unter anderem ein
einheitliches Rentenalter von mindestens 65 Jahren, eine Kürzung der Bezugsdauer bei
der Arbeitslosenversicherung sowie Kostendämpfungen im Gesundheitswesen.

Ganz andere Schlüsse zogen SP und Gewerkschaften aus dem Bericht. Für die
Sozialdemokraten zeigte dieser, dass kein Bedarf für Leistungsabbauszenarien im
Sozialversicherungsbereich bestehe und auch ein Moratorium wirtschaftspolitisch
nicht zu rechtfertigen sei. Aus dem Bericht sei zudem ersichtlich, dass die Politik in der
Ausgestaltung der sozialen Schweiz der nächsten Jahrzehnte einen sehr grossen
Spielraum habe. Für den Christlichnationalen Gewerkschaftsbund (CNG) stellte der
Bericht eine gute Ausgangslage dar, um die Auseinandersetzungen über die künftige
Ausgestaltung der Sozialwerke zu versachlichen. Der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB) hingegen bezeichnete den Bericht als mangelhaft. Er liste
unzählige Abbauvorschläge auf und beschränke sich dabei auf die Bezifferung der
möglichen Einsparungen. Dabei hätten die Experten vergessen, die Folgen für die
Betroffenen darzulegen. SP und SGB verlangten die rasche Realisierung der
Mutterschaftsversicherung und der Ruhestandsrente.

Einmal mehr zwischen den Fronten versuchte sich die CVP zu positionieren. Die Partei
sprach sich sowohl gegen den Abbau als auch gegen den Ausbau, sondern für den
Umbau der Sozialversicherungen auf dem Niveau der heutigen Sozialleistungsquote
sowie für eine Mutterschaftsversicherung aus. Sie kritisierte aber, die Arbeitsgruppe sei
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von zu optimistischen Arbeitslosenquoten (maximal 3,5%) ausgegangen. Sparpotential
ortete sie in mehr Eigenverantwortung und in der Missbrauchsbekämpfung. 22

Gegen den Widerstand von Bundespräsidentin Dreifuss überwies der Ständerat ein
Postulat Schiesser (fdp, GL), welches den Bundesrat auffordert, im Licht der Berichte
IDA-Fiso 1 und 2 sowie anderer Steuer- und Abgabeprojekte unmissverständliche und
klare Aussagen zu machen, mit welchem Szenario er leistungs- und einnahmenseitig
vorgehen will, damit die Sozialversicherungen bis mindestens 2015 finanziell gesichert
sind. Dreifuss verschanzte sich vergeblich hinter den Vorarbeiten für ein ökologisches
Steuersystem und der bereits eingeleiteten 11. AHV-Revision. In deren Botschaft werde
der Bundesrat umfassend über den Finanzierungsbedarf der Sozialversicherungen bis
2010 orientieren; über längerfristige Finanzierungsprobleme werde hingegen „zu
gegebener Zeit“ befunden werden müssen. Dennoch wurde das Postulat mit 34 zu 1
Stimmen klar angenommen und damit deutlich gemacht, dass die kleine Kammer nun
von der Landesregierung Klartext erwartet. Der Nationalrat überwies ein analoges
Postulat der FDP-Fraktion; diesmal widersetzte sich der Bundesrat der Entgegennahme
nicht mehr. Eine bereits 1997 eingereichte Motion (97.3370) von NR Seiler (svp, BE),
welche den BR verpflichten wollte, mindestens bis zum Vorliegen des IDA-FiSo-2-
Berichtes auf einen weiteren Ausbau der Sozialversicherungen zu verzichten, wurde
hingegen, da eindeutig überholt – und weil BR Dreifuss darlegen konnte, dass mit
Ausnahme der EO in den letzten Jahren kein „Ausbau“, sondern höchstens ein „Umbau“
stattgefunden habe – mit 62 zu 42 Stimmen abgelehnt. 23

POSTULAT
DATUM: 17.06.1999
MARIANNE BENTELI

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Pour la droite et les associations patronales, la révision de l'AVS doit être susceptible
de répondre au problème du financement à long terme des prestations sociales, rendu
crucial en raison de la chute de la natalité (un nombre de plus en plus réduit de
personnes actives doit subvenir aux besoins d'un effectif grandissant de rentiers) et aux
considérations d'ordre financier. Ainsi, le PDC s'est prononcé en faveur d'un modèle de
l'AVS qui mettrait hommes et femmes sur un pied d'égalité, mais sans entraîner de
coûts supplémentaires. En d'autres termes, il s'agit d'instaurer la retraite à 64 ans pour
tous avec toutefois la possibilité d'une rente diminuée dès 62 ans.

Quant au PRD et à l'UDC, ils accordent la priorité au principe de la neutralité des coûts
et rejettent par conséquent toute solution entraînant une hausse des dépenses. Parmi
les propositions formulées par l'Union centrale des associations patronales figure le
relèvement de l'âge de la retraite à 66 ans, tant pour les hommes que pour les femmes.
Si elle reconnaît que sa proposition serait politiquement difficilement réalisable, elle a
cependant indiqué que ce passage ne s'effectuerait pas brusquement et qu'il devrait
être combiné avec l'importante question de la flexibilité de la retraite et de la
réalisation de l'égalité entre hommes et femmes. 24

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 29.09.1987
STÉPHANE HOFMANN

Pour le groupe de travail du Parti radical, l'attention doit être portée en premier lieu
sur le vieillissement démographique et ses retombées financières sur l'AVS. Dans ce
contexte, il estime nécessaire de réaliser des économies et préconise par conséquent
l'introduction générale de l'âge de la retraite à 65 ans dans les douze ans qui suivront
l'entrée en vigueur de la loi. Mais il n'écarte pas la possibilité de toucher une rente dès
62 ans, moyennant une réduction des prestations de 6,8% par année. Le modèle
radical, neutre du point de vue des coûts, prévoit également un système de rentes
calculé indépendamment de l'état civil ainsi qu'un bonus pour les assurés à faible
revenu et pour ceux qui doivent assumer des tâches éducatives ou ont des parents
handicapés à charge. 25

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 23.02.1988
STÉPHANE HOFMANN

Die Behandlung zweier Motionen führte in der Sommersession des Nationalrates zu
einer ausgiebigen Diskussion über die Dringlichkeit der zu ergreifenden Massnahmen
zur langfristigen Finanzierung der AHV. Die vom Ständerat bereits angenommene
Motion Schiesser (fdp, GL) forderte die Bereitstellung der Botschaft zur 11. AHV-
Revision bis zum Sommer 1998. Eine Motion der FDP-Fraktion verlangte, dass diese
Revision noch vor Ende der Legislaturperiode (1999) zu verabschieden sei. Die Mehrheit
der vorberatenden Kommission wollte den Bundesrat nicht unter zeitlichen Druck
setzen, da zwar das Ziel klar sei, nicht aber der Weg. Um Vermittlung bemühte Stimmen
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forderten daher die vorgängige Bildung eines breiten Konsenses. Mehrere Redner und
Rednerinnen hielten demgegenüber dafür, es sei nun Zeit, rasch zu zeigen, wohin der
Weg führen soll. Dafür müssten zwei Jahre ausreichen. Berichte und Grundlagen seien
zur Genüge vorhanden. Diese Meinung obsiegte in der Abstimmung, bei welcher die
beiden Motionen mit 94 zu 83 bezw. 103 zu 71 Stimmen gutgeheissen wurden. Die
Motion der FDP-Fraktion (Mo. 95.3048) wurde vom Ständerat ebenfalls angenommen. 26

In ersten Reaktionen stiessen die Vorschläge des Bundesrates von Rechts bis Links auf
Kritik. Der Arbeitgeberverband erklärte, die Regierung setze falsche Prioritäten; nicht
die Flexibilisierung des Rentenalters sei vordringlich, sondern die Sanierung der AHV,
wozu Mehreinnahmen über die Mehrwertsteuer nichts taugten. Der Gewerbeverband
unterstützte das einheitliche Rentenalter für Mann und Frau, lehnte jede Erhöhung des
Beitragssatzes für Selbständigerwerbende hingegen kategorisch ab. Die FDP äusserte
sich ebenfalls positiv zur vorgesehenen Gleichstellung von Mann und Frau, meldete
aber bereits Opposition gegen das Modell der langen Erwerbsdauer an, da es
ausbildungsfeindlich sei. Die SP sah in den bundesrätlichen Vorschlägen einen Schritt in
die richtige Richtung, bedauerte aber, dass die Einsparungen einmal mehr einseitig zu
Lasten der Frauen gehen sollen. Für den SGB gingen die vorgeschlagenen
Flexibilisierungsmodelle eindeutig zu wenig weit. Einzig die CVP zeigte sich auf der
ganzen Linie zufrieden und meinte, die Gleichstellung der Geschlechter sei ebenso zu
begrüssen wie die Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel über die Mehrwertsteuer. Im
Lauf der Vernehmlassung änderte sich kaum etwas an diesen ersten Stellungnahmen;
allerdings wurde klar, dass die bürgerlichen Bundesratsparteien und die
Wirtschaftsverbände nur auf die 11. AHV-Revision einzutreten gewillt sind, wenn der
Bundesrat vorgängig eine Gesamtstrategie für die Sicherung aller Sozialwerke vorlegt. 27

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.08.1998
MARIANNE BENTELI

Nach mehrmaliger Verschiebung leitete der Bundesrat Anfang Februar dem Parlament
seine Botschaft zur 11. AHV-Revision zu. Die Vorlage stützte sich auf das 1998 einer
Vernehmlassung unterzogene erste Projekt, auf die Zwischenentscheide des
Bundesrates von Ende März 1999 sowie auf eine neue Gesamtschau zur
Weiterentwicklung der Sozialversicherungen bis zum Jahr 2025. Im Zentrum der
Revision stehen die finanzielle Konsolidierung sowie die Anpassung an neue
gesellschaftliche Realitäten. Durch Sparmassnahmen und Mehreinnahmen soll die
AHV/IV-Rechnung um rund CHF 1,2 Mrd. pro Jahr entlastet werden. Als
Zusatzfinanzierung möchte der Bundesrat die Mehrwertsteuer ab 2003 um 1,5
Prozentpunkte erhöhen (1% für die IV, 0,5% für die AHV). Wenn die Reserven des AHV-
Ausgleichsfonds unter die Schwelle von 70% einer Jahresausgabe sinken, soll zur
Ergänzung des bereits 1999 eingeführten „Demographieprozents“ ein weiterer halber
Prozentpunkt zu Gunsten der AHV erhoben werden. Weitere Mehreinnahmen ergeben
sich durch die Heraufsetzung des Beitragssatzes der Selbstständigerwerbenden und
durch die Aufhebung des Freibetrags für erwerbstätige Rentnerinnen und Rentner.
Einsparungen entfallen auf die Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters der Frauen von
64 auf 65 Jahre, die schrittweisen Einschränkung des Anspruchs auf eine Witwenrente
sowie auf den von zwei auf drei Jahre verlangsamten Teuerungsausgleich auf den
Renten. Die rund CHF 400 Mio., die sich aus den Einsparungen durch das höhere
Frauenrentenalter ergeben, werden für die Finanzierung eines sozial verträglich
ausgestalteten flexiblen Altersrücktritts verwendet. Bis zuletzt hatte sich Bundesrätin
Dreifuss für CHF 600 Mio. eingesetzt. Einige Wochen später vertrat der Bundesrat in
seiner Botschaft zur Verwendung der überschüssigen Goldreserven der Nationalbank
die Meinung, dass ein Teil davon zur sozialen Abfederung der 11. AHV-Revision im
Bereich Rentenalter und Witwenrente eingesetzt werden könnte. Einen
entsprechenden Antrag stellte er aber nicht, da es in einem ersten Schritt darum gehe,
den legalen Rahmen für die Solidaritätsstiftung zu schaffen.

Die Vorschläge fanden in keinem parteipolitischen oder sozialpartnerschaftlichen Lager
Zustimmung. Arbeitgeber- und Gewerbeverband lehnten sowohl die Erhöhung des
Mehrwertsteuersatzes als auch Zusatzleistungen für tiefere Einkommen beim flexiblen
Altersrücktritt ab. Die FDP erklärte, sie würde der Flexibilisierung nur zustimmen, wenn
diese kostenneutral ausgestaltet werde, während sich die SVP grundsätzlich dagegen
stemmte. Gleich wie die FDP verlangte auch die CVP eine Gesamtschau sämtlicher
Sozialversicherungen; nur wenn diese vorliege, sei sie überhaupt bereit, auf die Vorlage
einzutreten. Ganz anders reagierte die SP. Sie sprach von einem schwer wiegenden
Sozialabbau, der vor allem die Frauen treffe. Der SGB bezeichnete die Vorlage als
unausgewogen; sie bringe nur den Ärmsten und den Reichsten etwas, den
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Normalverdienenden aber wenig bis nichts. Der CNG erachtete die Vorlage als generelle
Demontage der AHV und drohte offen mit dem Referendum. 28

Im Frühjahr nahm die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des
Nationalrates die Beratung dieser Vorlage auf. Sie verlangte vom BSV eine Reihe von
Zusatzberichten zu den gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten der
Revision sowie zur Koordination mit der 1. BVG-Revision. Mehr wissen wollte sie
insbesondere über die finanzielle Entwicklung der AHV, die Situation der Frauen, die
wirtschaftliche Bedeutung der Witwen- und Witwerrente sowie die Lage der über 60-
Jährigen auf dem Arbeitsmarkt. Auskunft verlangte sie auch darüber, ob das
Leistungsprofil des BVG dem Verfassungsauftrag (Fortsetzung der gewohnten
Lebenshaltung) noch entspricht. Beim Ausbau der Finanzierung über
Mehrwertsteuerprozente folgte die SGK grundsätzlich dem Bundesrat, lehnte es aber
ab, gleichzeitig mit dieser Vorlage auch die Finanzierung der IV zu regeln. Sie bekräftigte
zudem ihren Willen, die Einnahmen aus den für die AHV bestimmten
Mehrwertsteuerprozenten vollumfänglich dieser zukommen zu lassen. Den Vorschlag,
den Beitragssatz der Selbstständigerwerbenden von 7,8 auf 8,1% zu erhöhen und den
Freibetrag für Rentner aufzuheben, hiess sie trotz Opposition aus Gewerbekreisen gut.
Andere Weichenstellungen als der Bundesrat nahm sie dagegen bei den Witwenrenten
vor, welche sie weniger stark abbauen wollte. Nach dem Modell der Kommission soll
eine Witwe einen unbefristeten Rentenanspruch haben, wenn sie über 45 Jahre alt ist,
bevor das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet hat; der Bundesrat hatte die
Altersgrenze bei 50 Jahren angesetzt. Für die laufenden Renten beschloss die SGK die
volle Besitzstandsgarantie; der Bundesrat hatte lediglich eine Schonfrist von drei
Jahren vorgesehen. Damit niemand durch die Maschen fällt, sollen nach dem Vorschlag
der Kommission Witwen und Witwer in prekären finanziellen Verhältnissen Anspruch
auf Ergänzungsleistungen haben – unabhängig davon, ob sie eine Verwitwetenrente
beziehen oder nicht. Aus Rücksicht auf die anstehende Volksabstimmung über die
beiden Rentenalterinitiativen beschloss die SGK, die Frage des flexiblen Rentenalters
erst im kommenden Jahr zu behandeln.

Gegen einen Abbau bei den Witwenrenten wehrten sich nach der SP auch die
Frauenorganisationen der bürgerlichen Parteien FDP und CVP, die fanden, eine
gänzliche Abkehr vom Versorgerprinzip beim Aufbau der Altersvorsorge sei nicht reif,
solange es nicht bessere Strukturen für die Erwerbstätigkeit von Müttern (insbesondere
ausserhäusliche Kinderbetreuung) gebe. Nationalrätin Egerszegi (fdp, AG) regte an, die
Witwer- und Witwenrenten analog zu den EL nur noch finanzschwachen Personen und
nicht mehr nach dem Gieskannenprinzip auszurichten.

FDP-Parteipräsident Steinegger sprach sich für eine generelle Erhöhung des
Rentenalters auf 66 oder 67 Jahre aus anstatt einer Anhebung der Mehrwertsteuer. Er
nahm damit Überlegungen der beiden freisinnigen Bundesräte Villiger und Couchepin
auf, die bereits im Vorjahr ein Pensionsalter „65 plus“ zur Diskussion gestellt hatten. Die
welschen Freisinnigen distanzierten sich von den Aussagen Steineggers, die sie als für
ihre Wählerschaft verunsichernd bezeichneten. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.05.2000
MARIANNE BENTELI

Die FDP will mit finanziellen Anreizen die Arbeit nach dem Rentenalter fördern. Die
Forderung nach einer flexiblen Öffnung des AHV-Alters nach oben war unter dem Titel
„Die 4. Säule“ zentraler Punkt eines neuen Wirtschaftsprogramms der Partei. Konkret
regte die FDP an, arbeitende Rentner sollten von Steuervergünstigungen profitieren
und keine AHV- und ALV-Beiträge mehr bezahlen. Mit der Flexibilisierung nach oben
rückte die Partei von ihrer Forderung nach einer generellen Erhöhung des Rentenalters
auf 67 oder 68 Jahre ab. Arbeitgeberverband, Economiesuisse und die wirtschaftsnahe
Denkfabrik „Avenir Suisse“ unterstützten diese Forderung. 30

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 16.06.2002
MARIANNE BENTELI

Da es sich bei Mehrwertsteueranpassungen um Verfassungsänderungen handelt,
unterstand der Finanzierungsbeschluss dem obligatorischen Referendum. Die Vorlage
wurde dem Volk am gleichen Abstimmungswochenende wie die 11. AHV-Revision
unterbreitet, gegen welche die Linke das Referendum ergriffen hatte. Obgleich die
FDP-Fraktion der Finanzierungsvorlage als Teil eines ausgewogenen Ganzen zugestimmt
hatte, bröckelte die freisinnige Zustimmung angesichts der Opposition der Wirtschaft
in den Wochen vor der Abstimmung zusehends. Schliesslich gab die Partei die Nein-
Parole aus. Als Hauptargument nannte sie ihre Ablehnung von „Steuern auf Vorrat“
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sowie das Zustandekommen des Referendums gegen die 11. AHV-Revision. Beobachter
bezeichneten die Begründung allerdings als etwas fragwürdig: Das
Mehrwertsteuerprozent sollte erst erhoben werden, wenn es wegen der
demographischen Entwicklung wirklich nötig ist. Zudem hätte die tatsächliche
Einführung einen Parlamentsbeschluss benötigt, gegen den das Referendum hätte
ergriffen werden können. Die SVP hatte von Anbeginn erklärt, dass sie die
Mehrwertsteuererhöhung bekämpfen werde und zur Sicherung der AHV-Finanzierung
auf das Nationalbankgold setzen wolle. Als dann auch noch ein Teil der
Gewerkschaftsbewegung ein Fragezeichen hinter die „unsoziale“ Erhöhung der
Mehrwertsteuer setzte, schien das Schicksal der Vorlage besiegelt. Es zeigte sich, dass
es fatal gewesen war, die beiden Finanzierungsbeschlüsse zu AHV und IV nicht
aufzusplitten, wie dies der Ständerat vorerst angeregt hatte; eine differenzierte
Stimmabgabe war unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. 31

Die Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020 dauerte bis Ende März 2014.
Am Vernehmlassungsverfahren beteiligten sich alle Kantone, alle grösseren Parteien, die
eingeladenen Spitzenverbände der Wirtschaft und diverse Organisationen von
Versicherten und Versicherern. Insgesamt gingen 168 Stellungnahmen ein. Ein Grossteil
äusserte sich unter anderem zur Revision als Ganzes, wovon rund drei Viertel deren
grundsätzliche Stossrichtung – eine gemeinsame Betrachtung der 1. und 2. Säule –
begrüssen. Dazu gehören die bürgerlichen Mitteparteien mit Ausnahme der FDP und
eine Mehrheit der Kantone, wobei einige jedoch starke Kostenfolgen befürchten. Der
Freisinn beurteilt die Reform äusserst kritisch: Umfangreichen Mehreinnahmen
stünden nur geringe Einsparungen gegenüber. Damit sei die Reform chancenlos. Ein
ausgewogener Kompromiss hätte dagegen Erfolgschancen. Die SVP lehnt die
Stossrichtung der Reform aus ähnlichen Überlegungen dagegen grundsätzlich ab und
schlägt eine Aufteilung in drei Pakete vor. Arbeitgeberverband, Economiesuisse und
Gewerbeverband kritisierten das Paket als überladen und zu stark auf Mehreinnahmen
fokussierend; erstere forderten eine Erhöhung des Rentenalters, um die Rentenhöhe
erhalten zu können. SP und Grüne sowie der Gewerkschaftsbund plädierten für eine
Stärkung bzw. Erhaltung der 1. Säule; die Interessen der Versicherten müssten im
Mittelpunkt stehen. Der Gewerkschaftsbund lehnt zudem eine Staffelung der Reform
explizit ab, ebenso jegliche Erhöhungen des Rentenalters und die Senkung des
Umwandlungssatzes in der 2. Säule. Weiter bemängelten linke Parteien, Gewerkschaften
und Frauenorganisationen, die Einsparungen fielen einseitig zulasten der Frauen aus.
Die im Vernehmlassungsverfahren geäusserten Standpunkte entsprachen weitgehend
den bereits zuvor öffentlich bezogenen Positionen. Die stark divergierenden
Forderungen der verschiedenen Akteure führten rasch zur Befürchtung, die Reform
werde im Parlament scheitern und damit weitere kostbare Zeit für eine Neuaufgleisung
der Altersvorsorge ungenutzt verstreichen. Im Juni entschied der Bundesrat, das
Reformpaket voranzutreiben und noch im Jahr 2014 eine Botschaft auszuformulieren.
Dabei sollten einige kleinere Korrekturen zum Vernehmlassungsentwurf vorgenommen
werden: Die Mehrwertsteuer-Erhöhung zugunsten der AHV soll auf maximal 1,5 anstelle
von 2 Prozentpunkten beschränkt werden, die bereits seit 1999 erhobenen MWSt.-
Anteile für die AHV sollen an diese zweckgebunden und der Bundesbeitrag im Gegenzug
entsprechend gesenkt werden, und der Koordinationsabzug im obligatorischen Teil der
2. Säule soll abgeschafft werden. Der Bundesrat gab jedoch an, er wolle sich in der
Botschaft in weiten Teilen an den Vorentwurf halten, was umgehend auf Kritik stiess. So
soll insbesondere an der Behandlung der Reformen der 1. und 2. Säule in einem
einzigen Paket festgehalten werden, ebenso an der Abschaffung von Witwenrenten für
Frauen ohne minderjährige Kinder. In der Folge war in der Presse zunehmend von einer
drohenden Rückweisung der Vorlage durch das Parlament an den Bundesrat die Rede,
damit dieser sie in einzelne, kleinere Pakete aufteilen würde. Mitte November wurde
bekannt, dass der Entwurf zuerst in den Ständerat kommen würde, was Innenminister
Bersets Wunsch entsprechen dürfte. Während die rückweisungswilligen Parteien SVP,
FDP und BDP im Nationalrat mehrheitsfähig sind, dürfte im Ständerat die in dieser
Sache kompromissbereitere CVP eine Schlüsselrolle spielen. Zudem äusserten sich
verschiedene Ständeratsmitglieder der Mitteparteien skeptisch gegenüber einer
diskussionslosen Rückweisung, welche zu unnötigen Verzögerungen führen würde.
Nichtsdestotrotz erklärten diverse Medien die Reformvorlage bereits für gescheitert,
sprachen sich doch auch die bürgerlichen Sozialpolitikerinnen und -politiker im
Ständerat für eine Auftrennung der Reform in ihre Bestandteile aus, wobei sie diese
jedoch selbst vornehmen und nicht dem Bundesrat überlassen wollten. Einer ebenfalls
Mitte November publizierten repräsentativen Umfrage zufolge, welche GfS Bern im
Auftrag von Pro Senectute duchgeführt hatte, würden sich 62% der Stimmberechtigten
(Stichzeitpunkt Ende September bzw. Anfang Oktober 2014) deutlich oder eher für die
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Rentenreform aussprechen und nur 28% klar oder eher dagegen. 32

Auf Vorschlag der Bundeskanzlei legte der Bundesrat den Abstimmungstermin für die
Volksinitiative „AHVplus: für eine starke AHV“ auf den 25. September 2016 fest. Er
entsprach damit nicht dem Wunsch der bürgerlichen Parteien, die Initiative möglichst
früh an die Urne zu bringen, damit diese vor der Beratung der Reform der
Altersvorsorge 2020 durch den Nationalrat vom Tisch gewesen wäre. Die
Kommissionssitzungen zur Reform fanden folglich vor der Volksabstimmung über die
Initiative statt, die Plenardebatte begann am Tag nach dem Abstimmungssonntag.

Auf der Befürworterseite formierten sich nebst dem lancierenden Gewerkschaftsbund
die SP und JUSO, die Grünen, sämtliche anderen Gewerkschaftsorganisationen sowie
verschiedene, jedoch nicht alle Senioren- und Seniorinnenverbände. Wichtigstes
Argument der Befürworter war der Umstand, dass die Entwicklung der AHV-Renten
nicht mit jener der Löhne Schritt halten könne und gleichzeitig die Lebenskosten,
insbesondere für Mieten und Krankenkassen, angestiegen seien, weshalb es eines
Ausgleichs bedürfe. Dieser Ausgleich sei mittels der AHV, im Gegensatz zur zweiten
Säule, günstig und effizient vorzunehmen. Bei den Pensionskassen sei in den nächsten
Jahren dagegen mit Rentenkürzungen von 15 bis 20% zu rechnen, ein weiterer Grund
für eine Aufstockung der ersten Säule. Die AHV bezeichneten die Befürworter und
Befürworterinnen als nicht nur das gerechteste, sondern aufgrund des
Umlageverfahrens auch das sicherste Sozialwerk. An einer Medienkonferenz Ende Juni
lancierte das Pro-Komitee seine Kampagne und kündigte an, bis zum Abstimmungstag
eine grosse Auswahl an niederschwelligen Anlässen durchzuführen, um eine breite
Mobilisierung zu erreichen.

Auf der Gegnerseite fanden sich neben den Bundesbehörden die bürgerlichen Parteien
SVP, FDP, CVP, EVP, GLP und BDP sowie die Wirtschaftsverbände (Arbeitgeberverband,
Gewerbeverband, Economiesuisse und Bauernverband). Sie warnten, angesichts der
demografischen Entwicklung führe die Initiative zu Mehrkosten in unverantwortlicher
Höhe und stünde damit vollkommen quer zu den tatsächlichen Entwicklungen. Bis ins
Jahr 2030 wäre demnach bei Annahme der Initiative die Finanzierungslücke in der AHV
fast doppelt so gross, wie sie es gemäss dem aktuellen Szenario ist, was auf Kosten der
jungen Beitragszahlerinnen und -zahler gehen werde. Die Situation der Rentnerinnen
und Rentner mit den tiefsten Einkommen würden zudem durch die Initiative kaum
verbessert, weil diese ohnehin durch Ergänzungsleistungen unterstützt werden, welche
bei einer Anhebung der AHV entsprechend gesenkt würden. Die Erhöhung der AHV sei
nicht notwendig, da diese mittels des Mischindex' laufend an die Teuerung und damit
an die Lohnentwicklung angepasst würde, und die Aussage der Initiantinnen und
Initanten, die Renten der zweiten Säule würden stark sinken und es gelte daher die
erste Säule zu stärken, entspreche nicht den Tatsachen. Überhaupt sei eine
Gesamtreform der Altersvorsorge angezeigt; punktuelle Massnahmen wie die von der
Initiative angestrebte Erhöhung seien keine Lösung. Auch das Gegenkomitee kündigte
beim Start der Kampagne eine Reihe von Aktionen an.

Am Umstand, dass nebst den Parteien sämtliche grossen und viele mittlere und kleine
Berufs- und Interessenorganisationen zur Initiative Stellung bezogen, lässt sich die
zugeschriebene Wichtigkeit der Vorlage ablesen. Dies hängt zweifellos mit der parallel
zum Abstimmungskampf im Parlament weiter diskutierten Reform der Altersvorsorge
zusammen, deren durch den Bundesrat vorgesehener fein austarierter Massnahmenmix
durch eine Annahme der Initiative auf den Kopf gestellt würde.

Im Juli bezog Bundesrat Berset im Namen des Gesamtbundesrates Stellung zur
Initiative. Er wies auf die Konsequenzen einer Annahme für die Reform der
Altersvorsorge hin, insbesondere da die Rentenerhöhung bereits per Anfang 2018
eingeführt werden müsste, womit wenig Zeit für eine Anpassung der Reform bliebe. Das
Defizit der AHV würde rasch ansteigen. Der sozialdemokratische Vorsteher des
Innendepartements erklärte an der Medienkonferenz explizit, er habe die Initiative dem
Bundesrat zur Ablehnung empfohlen. Damit stellte sich Berset einmal mehr gegen ein
Anliegen seiner eigenen Partei, und wiederum erhielt er von den Medien und vielen
politischen Akteuren ein gutes Zeugnis für seine Ausführung dieser Aufgabe.

Die erste Tamedia-Umfrage, publiziert Mitte August, zeigte eine Zustimmung von 60%
für die Initiative. Dieser hohe Wert überraschte; insbesondere gaben neben den
Anhängerinnen und Anhänger des linken Lagers auch SVP- und CVP-Wählende
mehrheitlich an, für oder eher für die Initiative zu sein. Auch die erste SRG-Umfrage,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.09.2016
FLAVIA CARONI
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eine Woche später publiziert, zeigte einen Ja-Trend, wenn auch weniger deutlich. Die
Zustimmung geriet in der Folge ins Bröckeln, womit sich Ende August ein enges Rennen
abzeichnete. Die Anzahl der Unentschlossenen blieb vergleichsweise hoch. Mitte
September wies die Tamedia-Umfrage ein Gleichgewicht zwischen Befürwortern und
Gegnern aus, während die SRG-Umfrage ein Nein vorhersagte. Erstere zeigte zudem
einen deutlichen Altersgraben: Während jüngere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
der Initiative klar kritisch gegenüberstanden, gaben ältere ebenso klar an, sie annehmen
zu wollen. Angesichts der Übermacht älterer Stimmender an der Urne war deshalb
vereinzelt der Begriff der „Gerontokratie" zu vernehmen.

Am 25. September 2016 legten schliesslich bei einer als durchschnittlich
einzustufenden Stimmbeteiligung rund 41% der Stimmenden ein Ja, 59% ein Nein in die
Urne. Nur in den Kantonen Jura, Neuenburg, Genf, Tessin und Waadt traf die Initiative
auf Zustimmung, womit sich annähernd ein Röstigraben ergab. Besonders deutlich
wurde die Initiative in ländlichen Gebieten der Deutschschweiz abgelehnt. Das Nein der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wurde im Allgemeinen als Anschub für die
anstehende Rentendebatte gedeutet, wobei Uneinigkeit darüber herrschte, ob die
Position der Linken dadurch geschwächt wurde.

Abstimmung vom 25. September 2016

Beteiligung: 43,13%
Ja: 921'375 (40,60%) / Stände: 5
Nein: 1'348'032 (59,40%) / Stände: 15 6/2

Parolen
– Ja: SP, GPS; SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP (1*), CVP, FDP, GLP, BDP, EVP; Economiesuisse, SGV, SAV
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 33

Zwischen April und Juli 2017 fand die Vernehmlassung zur Änderung des AHVG zur
Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge statt. 73 Organisationen, darunter alle
Kantone sowie die KdK, vier in der Bundesversammlung vertretene Parteien sowie
verschiedene Verbände der Wirtschaft, Fachverbände oder Durchführungsstellen,
beteiligten sich an der Vernehmlassung, wie das BSV in seinem erst im August 2019
erschienenen Ergebnisbericht zur Vernehmlassung erklärte. Der Bundesrat definierte in
seiner Botschaft vier Hauptpunkte der Revision: die risiko- und wirkungsorientierte
Aufsicht, die Verbesserung der Governance in der 1. Säule, die Steuerung und Aufsicht
über Informationssysteme und die punktuelle Optimierung der 2. Säule. 
9 Kantone unterstützten die Änderungen zur 1. Säule grundsätzlich; 14 weitere Kantone
fürchteten trotz ihrer eigentlichen Zustimmung um die kostengünstige Durchführung
der Aufsicht. Die SP – und mit ihr der SGB und Travail.Suisse – hielt eine Anpassung des
Systems insgesamt für angemessen, die CVP befürwortete eine Beschränkung der
Gesetzesänderung auf alle Aspekte zur Modernisierung der Aufsicht. Die FDP und die
SVP lehnten die Änderung ab, da sie punktuelle Korrekturen bevorzugen würden und die
Kosten der Revision fürchteten. Letztere Ansicht teilten auch der Arbeitgeberverband
und der Bauernverband, Centre Patronal und FER. Die Vorsorge- und
Versicherungseinrichtungen forderten insbesondere eine Beibehaltung des bisherigen,
dezentralen Systems. Zahlreiche unterschiedliche Organisationen (verschiedene
Kantone, die FDP oder Mitglieder des SGV) kritisierten überdies die starke
Konzentration der Vorlage auf operative Fragen. Grösstenteils auf Zustimmung stiessen
hingegen die Massnahmen in der 2. Säule. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.08.2019
ANJA HEIDELBERGER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative; BRG 22.054)

Die Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»
der Jungfreisinnigen verlangt, dass das Rentenalter an die durchschnittliche

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.10.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Lebenserwartung der Schweizer Wohnbevölkerung angepasst wird. Bis 2032 soll zuerst
das Rentenalter der Frauen und Männer auf 66 angehoben und anschliessend das
Rentenalter für jeden Monat, den die Lebenserwartung ansteigt, um 0.8 Monate erhöht
werden – maximal jedoch um 2 Monate pro Jahr. Die Initiantinnen und Initianten
versprachen sich von der Initiative eine Lösung des AHV-Finanzierungsproblems ohne
«politische[n] Hickhack», wie es im Rahmen der Parlamentsdebatte etwa Regine Sauter
(fdp, ZH) formulierte. Der Bundesrat lehnte die Rentenaltererhöhung als einseitige
Massnahme ohne gleichzeitige Zusatzfinanzierung ab und empfahl die Initiative zur
Ablehnung. Insbesondere der Nationalrat diskutierte im Rahmen der Initiative über
zahlreiche alternative Projekte; schliesslich empfahl aber das Parlament die Initiative
ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Somit gelangt die Renteninitiative im März 2024
zusammen mit der Initiative für eine 13. AHV des SGB an die Urne.

Chronologie
Lancierung der Initiative
Zustandekommen der Initiative
Botschaft zur Initiative
Behandlung im Ständerat
Behandlung im Nationalrat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit als die kurz zuvor eingereichte Initiative «Ja zu
steuerfreien AHV- und IV-Renten» erhielt die im Oktober 2019 von der Bundeskanzlei
vorgeprüfte Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge
(Renteninitiative)» der Jungfreisinnigen. Diese wollen damit das Rentenalter an die
durchschnittliche Lebenserwartung der Schweizer Wohnbevölkerung binden – das
Rentenalter würde dann mithilfe der Differenz zwischen der aktuellen Lebenserwartung
und der Lebenserwartung eines Referenzjahres berechnet und jährlich maximal um
zwei Monate angepasst werden. Bis 2032 würde zuerst das Rentenalter der Frauen und
Männer auf 66 angehoben, anschliessend würde das Rentenalter für jeden Monat, den
die Lebenserwartung ansteigt, um 0.8 Monate erhöht. Voraussichtlich würde es somit
2043 bei 67 Jahren und 2056 bei 68 Jahren zu liegen kommen, wie die Presse
berichtete. «Wenn wir länger leben, müssen wir auch länger arbeiten», betonte Patrick
Eugster vom Initiativkomitee gegenüber den Medien. Damit sollen die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erstmals über eine reine Rentenaltererhöhung
abstimmen können, bisher war diese stets an weitere Massnahmen gekoppelt (etwa in
der 11. AHV-Revision oder in der Altersvorsorge 2020) oder es wurde gar über eine
teilweise Senkung des Rentenalters abgestimmt. Die NZZ erachtete die Initiative
insbesondere als Herausforderung für die FDP und die SVP, die diesbezüglich «Farbe
bekennen» müssten – vorausgesetzt den Jungfreisinnigen gelingt es, rechtzeitig
100'000 Unterschriften zu sammeln. Dafür hätten sie eigentlich bis zum 25. August 2021
Zeit, aufgrund des Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren bis zum 31. Mai
2020 wird diese Frist entsprechend verlängert. 35

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.10.2019
ANJA HEIDELBERGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Mitte Januar beschlossen die FDP-Delegierten in Olten nach intensiver Diskussion mit
133:98 Stimmen die Nein-Parole zur Initiative „Ja zu Europa“. Die Genfer und die
Waadtländer FDP hatten zuvor mit grosser Mehrheit die Initiative zur Annahme
empfohlen. Als Kontrapunkt zu der von der SP unterstützten Gesundheitsinitiative,
welche die Abschaffung der Kopfprämien fordert, plädierte die FDP in einem
Positionspapier für eine Gesundheitsversorgung, die auf den drei Säulen
Selbstverantwortung, obligatorische Grundversorgung für das medizinisch Notwendige
und fakultative Zusatzversicherung für sogenannte Komfortleistungen beruhen soll.
Versichert werden sollten nicht mehr Leistungen, sondern Risiken. 36

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 31.12.2001
MAGDALENA BERNATH
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In ihrer Stellungnahme „Golden Age – Alt und Jung gemeinsam“ verlangte die FDP, dass
ältere Menschen ein selbstbestimmtes Leben in materieller Sicherheit führen können.
Dazu seien Änderungen im 3-Säulen-System sowie Massnahmen in den Bereichen
Arbeitsmarkt, Gesundheit, Pflege und Integration nötig. Wichtig sei insbesondere eine
generationengerechte Ausrichtung der Altersvorsorge, d.h. keine weiteren
Ausbauschritte bei der AHV, sondern eine Stärkung der dritten Säule
(steuerbegünstigtes privates Sparen). Ausserdem sollten die im hohen Alter wichtigen
Ergänzungsleistungen in die Verfassung aufgenommen werden. In Bezug auf die Höhe
des Rentenalters wollten sich die Freisinnigen nicht festlegen. 37

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 19.08.2003
MAGDALENA BERNATH

Zu innerparteilichen Differenzen kam es trotz der Bemühungen um eine klare Linie
schon bald wieder: Die FDP-Delegierten hatten die SVP-Einbürgerungsinitiative
deutlich abgelehnt. Trotzdem warben Exponenten wie Hans Hess (OW), Otto Ineichen
(LU), Filippo Leutenegger (ZH), Walter Müller (SG) und Georges Theiler (LU) für ein Ja
und nahmen gar Einsitz im überparteilichen Ja-Komitee. Philipp Müller (AG), der
„Leuchtturm“ für das Thema schlanker Staat (der sich mit Pelli darauf geeinigt hatte,
nicht im Ja-Komitee mitzumachen), vertrat am Parteitag der FDP Aargau die Ja-Position
zur Einbürgerungsinitiative, die der offiziellen FDP-Parole entsprechende Nein-Position
wurde durch eine SP-Politikerin vertreten. Gespalten blieb die Partei auch beim
Gesundheitsartikel, nach dem Ja auf nationaler Ebene beschloss eine grosse Zahl von
Kantonalsektionen die Nein-Parole. 38

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 31.05.2008
SABINE HOHL

An ihrer Versammlung vom 23. Januar in Bern diskutierten die Delegierten über die
Gesundheitspolitik. Eine Arbeitsgruppe präsentierte ein Arbeitspapier, in welchem
unter anderem die Einsetzung einer unabhängigen Rating-Agentur vorgeschlagen wird,
welche die Qualität des Gesundheitssystems beurteilen und die Resultate ihrer Arbeit
veröffentlichen soll. Es fand sich zudem ein breiter Konsens für das sogenannte
ManagedCareKonzept. Mit tieferen Prämien sollen entsprechende Modelle attraktiv
gemacht werden. Als wichtig wurde zudem die Vertragsfreiheit zwischen Versicherern
und Leistungserbringern hervorgehoben. Die Delegierten sprachen sich auch für eine
Aufhebung des geltenden Ärztestopps aus. 39

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 25.01.2010
MARC BÜHLMANN

An der Delegiertenversammlung Anfang Mai in Luzern forderte die FDP in einer
Resolution rasche Massnahmen bei den Sozialversicherungen. Ergänzend zur laufenden
Reform der AHV seien das Rentenalter 65 für Mann und Frau und eine Schuldenbremse
einzurichten. Darüber hinaus solle die IV-Revision möglichst rasch umgesetzt werden.
Bei der beruflichen Vorsorge wollte sich die FDP für die Erhaltung des
Kapitaldeckungsverfahrens einsetzten. 40

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 09.05.2011
MARC BÜHLMANN

An ihrer Delegiertenversammlung Ende Oktober in Thun verabschiedeten die
Freisinnigen einstimmig einen Resolutionsentwurf, der eine Schuldenbremse für die
AHV und eine Angleichung des Rentenalters von Frauen und Männern bei 65 Jahren
fordert. Diese beiden nicht ganz neuen Anliegen müssten sofort und nicht erst mit der
12. AHV-Reform an die Hand genommen werden. Ausschliessen wollte die FDP
allerdings eine Erhöhung der Lohnnebenkosten. 41
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